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Zusammenfassende Erklärung über die Einbeziehung von Umwelterwägungen  

in die Teilfortschreibung des Regionalplans der Region Westmittelfranken 

Kapitel 6.2.2 „Windenergie“  

(26. Änderung des Regionalplans Westmittelfranken) 

 

1 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die Durchführung einer Umweltprüfung im Rahmen der vorliegenden 
Teilfortschreibungen des Regionalplans sind: 

 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG 
Nr. L 197 S. 30) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370), §§ 33 ff. 

 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS 
230-1-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 470), Art. 15 
bis 18 

Gemäß Art. 15 Abs. 1 BayLplG ist bei Regionalplanfortschreibungen als gesonderter Bestandteil 
des Begründungstextes ein Umweltbericht zu erstellen. Bei der späteren Bekanntmachung der  
Regionalplanfortschreibung muss die Begründung gemäß Art. 18 Satz 2 BayLplG eine zusam-
menfassende Erklärung enthalten. Die zusammenfassende Erklärung tritt an die Stelle des Um-
weltberichts. Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01. September 2013, geän-
dert am 01.März 2018, enthält unter dem Punkt 6.2.2 „Windkraft“ die für die Regionalplanfort-
schreibung relevanten Zielvorgaben. 
 

2 Durchführung der Umweltprüfung 

Mit dem vorliegenden Änderungsentwurf wird die am 16. Februar 2018 in Kraft getretene 23. Ände-
rung des Regionalplans (Teilkapitel 6.2.2 „Windenergie“) erneut im Teilkapitel 6.2.2 „Windenergie“ 
– Abschnitt 6.2.2.3 („Vorbehaltsgebiete Windkraft“) – überarbeitet. Die Thematik der Windkraftnut-
zung ist sehr dynamisch. Viele der in der Region bestehenden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sind 
fast vollständig belegt. Damit das regionalplanerische Windkraftkonzept weiterhin zukunftsfähig ist 
und aktiv steuernd wirken kann, wurde im Rahmen der 26. Änderung des Regionalplans eine maß-
volle Erweiterung des bestehenden Vorbehaltsgebietes WK 15 (Markt Markt Taschendorf) verfolgt. 
Im für jede Teilfortschreibung erstellten Umweltbericht wurden die voraussichtlichen erheblichen 
Auswirkungen, die die Umsetzung des Regionalplans auf die Umwelt hat, sowie anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der wesentlichen Zwecke der Änderungen ermittelt, 
beschrieben und bewertet. Die Aussagen des Umweltberichtes bezogen sich auf die in der Ände-
rung des Regionalplans enthaltene Neufestlegung. Diese betrifft neben dem Vorbehaltsgebiet WK 
15 auch Änderungen im Begründungstext. Die übrigen Festlegungen in Kapitel 6.2.2 „Windener-
gie“ bleiben unverändert, da es sich bei der gegenständlichen 26. Änderung des Regionalplans 
lediglich um eine Ergänzung der am 01.06.2009 in Kraft getretenen Zwölften Änderung handelt. 

 

2.1 Umweltbericht 

Zu der vorliegenden Teilfortschreibung des Regionalplans Westmittelfranken (6.2.2 „Windener-
gie“) wurde ein Umweltbericht erstellt. Dies erfolgte unter Einbeziehung der relevanten Fachbe-
hörden bzw. Fachstellen, zu deren Aufgaben die Wahrnehmung der Belange gehört, die in An-
hang I Buchst. f der Richtlinie 2001/42/EG in der jeweils geltenden Fassung genannt sind (Amt 
für Landwirtschaft und Forsten, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Institut für Ag-
rarökologie, Ökologischen Landbau und Bodenschutz, Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfran-
ken, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bergamt Nordbayern sowie den Sachgebieten 
Städtebau (SG 34), Technischer Umweltschutz (SG 50)). 
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Der erstellte Umweltbericht enthielt neben einer Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen der Teilfort-
schreibung sowie der Beziehung zu anderen relevanten Programmen und Plänen auch Aussagen 
zu 

 den relevanten Aspekten des derzeitigen Umweltzustands, 

 einer voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtumsetzung des Plans, 

 den relevanten Zielen des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung und 

 den voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter (Menschliche Ge-
sundheit - Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft – Boden/Fläche - Wasser - 
Luft und Klima - Kulturgüter und sonstige Sachgüter) sowie möglichen Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern. 

Darüber hinaus wurden die für die Teilfortschreibung geltenden Ziele des Umweltschutzes und 
die Art beschrieben, wie diese und sonstige Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung berücksich-
tigt wurden. Daneben wurden Aussagen zu Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen, zu 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben, zu den Gründen für die Wahl der ge-
troffenen Alternativen sowie zu den geplanten Überwachungsmaßnahmen getroffen. 

 

2.2 Alternativenprüfung 

Die Erweiterung des bereits bestehenden Vorbehaltsgebietes WK 15 wurde unter Anwendung der 
Maßgaben, die sich anhand der Ausschlusskriterien (Regionalplan der Region Westmittelfranken 
(RP 8) Anlage zu 6.2.2.1) ergeben, mit den zuständigen umweltrelevanten Fachstellen abge-
stimmt und stellt einen sinnvollen Weg dar, dem gewünschten Ausbau der erneuerbaren Energien 
und im speziellen der Windkraftnutzung in Abwägung mit den sonstigen zu berücksichtigenden 
Belangen maßvoll gerecht zu werden. 

 

2.3 Beteiligungsverfahren bzw. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 26. Änderung des Regionalplanes wurde ein Beteiligungsverfahren gemäß Art. 
16 BayLplG durchgeführt. Dieses wurde mit Schreiben vom 22.11.2018 eingeleitet. Die beteiligten 
Stellen wurden darin gebeten, bis zum 18.01.2019 zum Entwurf der Teilfortschreibung Stellung 
zu nehmen. Parallel wurde der Entwurf im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß Art. 16 Abs. 
3 BayLplG vom 03.12.2018 bis 18.01.2019 bei den Landratsämtern Ansbach, Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen, der kreisfreien Stadt Ansbach, dem Regionalen 
Planungsverband Westmittelfranken und der Regierung von Mittelfranken öffentlich ausgelegt so-
wie im Internet (Regierung von Mittelfranken und Regionaler Planungsverband Westmittelfranken) 
zur Verfügung gestellt. Die Modalitäten der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden in den Amtsblättern 
der Landkreise, der kreisfreien Stand sowie im Mittelfränkischen Amtsblatt bekannt gegeben. Der 
Umweltbericht war gemäß Art. 15 Abs. 1 BayLplG Bestandteil der Unterlagen des Beteiligungs-
verfahren. 

Die im Rahmen der genannten Beteiligung von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Träger öffent-
licher Belange abgegebenen Stellungnahmen, die die relevanten Schutzgüter des Umweltberich-
tes betreffen, sind in der beigefügten Tabelle zusammengefasst dargestellt (siehe „Anlage: Ta-
belle zu 2.3“). Über diese konkreten Nennungen zum Vorbehaltsgebiet WK 15 hinaus sind fol-
gende allgemeine Hinweise zum regionalplanerischen Windkraftkonzept abgegeben worden, wel-
che einen Bezug zu den relevanten Schutzgütern des Umweltberichtes aufweisen (TÖB steht für 
Träger öffentlicher Belange; P für Äußerungen der Öffentlichkeit/ Privater): 1 
 
 

 Mensch (Gesundheit, Erholung)  

                                                 
1 Hinweis: Es werden insgesamt nur die Stellungnahmen ausgewertet, die im Rahmen der formalen Betei-
ligungsverfahren zu den jeweils relevanten und im Verfahren befindlichen Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten abgegeben wurden. 
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o Keine Hinweise 

 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft 

o Allgemeine Hinweise zu jagdrechtlichen Belangen (TÖB) 

 Boden/Fläche 

o Keine Hinweise 

 Wasser 

o Keine Hinweise 

 Luft, Klima 

o Keine Hinweise 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 

o Allgemeine Hinweise zum Umgang mit bestehenden Richtfunktrassen, Telekommunikati-
onslinien und Hochspannungsfreileitungen, u.a. zu Mindestabständen und Instandhal-
tungsmaßnahmen (TÖB) 

o Allgemeine Hinweise zum Anschluss möglicher Windkraftanlagen an das Stromnetz (TÖB)  

o Allgemeine Hinweise zu luftrechtlichen Belangen (TÖB) 

o Allgemeine Hinweise zu militärischen Belangen (TÖB) 

 Wechselwirkungen 

o Keine Hinweise 

 

Ergebnis Gesamtabwägung: Keine Änderungen der Gesamtplanung. 

 

2.4 Ergebnisse 

Die auf der Basis des Umweltberichts durchgeführte Umweltprüfung hat zusammengefasst Fol-
gendes ergeben: 

 Aufgrund der gewählten Abstände zur nächstgelegenen schutzwürdigen Bebauung sind 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in der Regel auszuschließen. Mögliche ne-
gative Auswirkungen z.B. durch das Zusammenwirken mehrerer Quellen an einem Immis-
sionsort oder bei besonders exponierten Immissionsorten müssen teilweise auf nachge-
ordneten Planungsstufen verlagert bzw. im Zuge konkreter Projektplanungen vertieft be-
trachtet werden. Auswirkungen auf die Erholungsfunktion von Räumen sind bei einer Wind-
kraftnutzung generell nicht auszuschließen.  

 Die Auswirkungen der Ziele und Grundsätze auf Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und 
Landschaft sind indifferent. Allgemein sind erhebliche negative Auswirkungen schwer ab-
zuschätzen. Mögliche negative Auswirkungen, auf die hingewiesen wurde, müssen teil-
weise auf nachgeordneten Planungsstufen verlagert bzw. im Zuge konkreter Projektpla-
nungen vertieft betrachtet werden, z.B. durch die im Rahmen des konkreten Genehmi-
gungsverfahrens erstellte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung oder Schall- und Schat-
tengutachten. Eine gewisse Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Windkraftanla-
gen ist anlagenimmanent. Durch eine Bündelung von Windkraftanlagen, wie sie im Regi-
onalplan verfolgt wird, kann eine weiträumige Störung/Belastung des Landschaftsbildes 
auf regionaler Ebene bestmöglich vermieden werden. 

 Erhebliche negative Auswirkungen der Ziele und Grundsätze auf die Schutzgüter Boden 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind grundsätzlich nicht zu erwarten. Mögliche ne-
gative Auswirkungen, auf die hingewiesen wurden, müssen teilweise auf nachgeordneten 
Planungsstufen verlagert bzw. im Zuge konkreter Projektplanungen vertieft betrachtet wer-
den. 
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 Die Auswirkungen der Ziele und Grundsätze auf das Schutzgut Wasser sind neutral. Mög-
liche negative Auswirkungen müssen ggf. auf nachgeordneten Planungsstufen verlagert 
bzw. im Zuge konkreter Projektplanungen vertieft betrachtet werden. Teilweise konnte be-
reits auf regionalplanerischer Ebene eine Klärung herbeigeführt werden, indem Überlage-
rungen von Windkraftgebieten mit ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die Wasserver-
sorgung bzw. Trinkwasserschutzgebieten weitgehend vermieden wurden. 

 Die zu erwartenden Auswirkungen der Ziele und Grundsätze auf die Schutzgüter Luft und 
Klima sind positiv zu beurteilen. 

 Nennenswerte negative Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind bei keinem 
Ziel oder Grundsatz der vorliegenden Regionalplanfortschreibung zu erwarten. 

 

3 Überwachungsmaßnahmen 

Konkrete Überwachungsmaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen und in Bezug auf das Pla-
nungsstadium nicht sinnvoll. Die Landesplanungsbehörden und die Regionalen Planungsver-
bände wirken jedoch gemäß Art. 3 Abs. 1 BayLplG darauf hin, dass die Ziele der Raumordnung 
beachtet sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus ist gewährleistet, dass die raumbedeutsamen Tatbestände und Entwicklun-
gen von den Landesplanungsbehörden fortlaufend erfasst, verwertet und überwacht werden (vgl. 
Art. 31 BayLplG). 
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Anlage: Tabelle zu 2.3; 26. Änderung 

  Umweltrelevante Anmerkungen in den Anhörungsverfahren  
(P = von Seiten der Öffentlichkeit; TÖB = von Seiten der Träger öffentlicher Belange;  
--- = keine Anmerkungen zu diesem Schutzgut) 

W
K 

Ergebnis Gesamt-
abwägung 

Mensch (Gesund-
heit, Erholung) 

Tiere, Pflanzen, 
biolog. Vielfalt, 
Landschaft 

Boden/Flä-
che 

Wasser Luft, Klima Kultur- und 
sonstige Sach-
güter 

Wechsel-
wirkungen 

WK 
15 

Erweiterung des Vorbe-
haltsgebietes gem. 
Planunterlagen zum 
Beteiligungsverfahren  

*Hinweis, dass aufgrund 
der Abstände die Immis-
sionsrichtwerte voraus-
sichtlich eingehalten wer-
den (TÖB) 
*Hinweis, dass Immissio-
nen erst im Rahmen ei-
nes konkreten Genehmi-
gungsverfahrens ab-
schließend zu bewerten 
sind (TÖB) 
*Einwendungen/Vor-be-
halte aufgrund befürchte-
ter umzingelnder Wirkung 
von Ortschaften (TÖB) 
*Einwendungen aufgrund 
befürchteter Beeinträchti-
gung durch Immissionen 
aufgrund geringer Ab-
stände zu Siedlungsbe-
reichen (TÖB) 
 

*Hinweise auf beste-
hende Vorbelastung 
des Landschaftsbildes 
(TÖB) 
*Hinweis auf mögliche 
Vorkommen schlagge-
fährdeter Arten (TÖB) 
*Hinweis auf Lücken-
haftigkeit der Arten-
schutzkartierung und 
Anmerkung, dass art-
schutzrechtliche Be-
lange erst im genehmi-
gungsverfahren geklärt 
werden können (TÖB) 
*Befürchtungen hin-
sichtlich negativer Aus-
wirkungen auf das 
Landschaftsbild (TÖB) 
*Bedenken aufgrund 
geringer Konzentrati-
onswirkung (TÖB) 

--- *Keine Konflikte 
mit Trinkwasser-
versorgung oder 
Oberflächenge-
wässern zu er-
warten (TÖB) 
 

--- *Bedenken/Einwen-
dungen aufgrund 
Nähe zu geplantem 
Sonderlandeplatz für 
Ultraleichtflugzeuge 
(TÖB/P) 
*Hinweis auf einzu-
haltende Abstände 
von WKA zu nahe-
gelegener Staats-
straße (TÖB) 
*Hinweis, dass Aus-
wirkungen auf land-
schaftsprägende 
Denkmäler im kon-
kreten Genehmi-
gungsverfahren zu 
bewerten sind (TÖB) 
*Hinweis auf que-
rende Richtfunkt-
rasse (TÖB) 
 

--- 

 


